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varnen wolle; EL kann den Leiter einer Geſellſcha arnen
vor Anordnung, die übrigen vor Uebernahme eigentlich waghalſiger
tollkühner Productionen, kann ihnen auftragen, alle zweckmäßigen
Vorkehrungen zur Verhütung von Gefahren und Unglücksfällen
treffen, namentlich auch beſtändig die größtmögliche Vorſicht anzu  —
wenden, die ſie 10 nicht etwa Im Vertrauen auf ihre Fertigkeit und
Uebung und bisherige Bewahrung vor Unfällen außer Acht laſſen
ollen; und wenn ſie dann auch noch ermahnt, daß ſie doch
täglich ott und den heiligen Schutzengel bitten ollen Um Schutz
und elſtan bei ihrem wenigſtens ni ungefährlichen Berufe,
hat ETL dadurch auch noch ein vielleicht recht fruchtbares Samenkorn
in ihr Herz gelegt. Der Seelſorger hat 10 gar manchmal Gelegenheit
zu erfahren, wie empfänglich Oft ſolche eute ind für ein liebreiches
und herzliches Wort und auch für religiöſe Zuſprüche

Wal ing Pfarrvicar Joſef Sailer

III (Ein Scherz als Gerichtsfall.) Am März IJ
gelangte vor der 91 Abtheilung des Schöffengerichtes 3u Berlin
folgender Fall zur Verhandlung. Rentier pielte eines Abends in
einem Berliner Reſtaurant mit zwei Bekannten cat Hiebei ent⸗
pann ſich zwiſchen ihm und einem bekannten errn ern ziemlich

ich 309 der Rentier aus ſeiner Taſcheeftiger Wortwechſel.
einen Revolver hervor, und ami auf zielend, rief un drohen⸗
dem Tone die Drte Aus: 77 Ach was, Sie noch ange reden,
ſchieße ich Sie ber den Haufen!“ Die Drohung war von einer
höchſt draſtiſchen Wirkung. Herr fiel rücklings vom Stuhle und
blieb ohnmächtig auf dem Boden liegen. Die Anweſenden ekamen
einen geringen Schrecken, beſonders die eiden Mitſpieler beeilten
ich, dem Ohnmächtigen zu eilen nd ihn wieder ſich
zu bringen. ies gelang denn auch bald Der entier beſchwor un
errn G., ihm den unziemlichen erz ni übel zu nehmen, nd
orderte ihn auf, durch Beſichtigung des vermeintlichen Revolvers
ich zu überzeugen, daß derſelbe ein zuſammenlegbarer Stiefelknecht
in Form eines Revolvers eweſen Der wieder in Lehen Ge
rufene war einen Entſchuldigungen und Aufklärungen zugänglich,
entfernte ſich vielmehr voller uth mit der Erklärung, daß e
Sache der Staatsanwaltſchaft unterbreiten Urde Er fü rte ſein
Vorhaben auch aus achdem jedoch der Beſchuldigte den Sachverhalt
mitgetheilt nd das bewußte Holz⸗Inſtrument vorgezeigt atte,
klärte der taatsanwal elbſt, daß unter dieſen Umſtänden die
Anklage ni aufrechterhalten könne, da * ich 10 nich eine ernſtli
gemeinte Drohung, ondern nur Uum einen erz andelte, deſſen
Folgen man nicht habe vorausſehen können; beantragte eshalb
die Freiſprechung, auf der Gerichtshof auch erkannte.  40



618

Es frägt ſich nun ſtimmt dieſes Judicat mit dem Spruchevor dem brum der Moral überein? iſt Rentier dem iel
partner einer Leiſtung verpflichtet?Da die Klage die Staatsanwaltſchaft geleitet wurde,ſo autete ihr V  nhalt ohne Zweifel auf das „Verbrechen der öffent  2  —1  en Gewaltthätigkeit“, wie ES dem 99 des öſterreichiſchen Laf⸗geſetzes entſprechen würde, begangen durch die Androhung einer
chweren Verletzung. Allein ſowohl nach dem Naturgeſetze, als auchnach den poſitiven Strafgeſetzen kann ein Verbrechen nicht egangenwerden ohne die Abſicht der That Dieſe n vorliegendemFalle gänzlich. Wollte man agen, daß das Verbrechen der gefähr1  en Drohung beim Mangel der Abſicht der Ausführungchon darin iege, daß der eédrohte un die Ungewißheit ber die
Verletzung, damit In den Zuſtand der Beängſtigung und Beunruhi⸗
gung verſetzt wird, ſo müßte die Abſicht auf die wirkliche Hervor⸗bringung dieſes wirklichen Zuſtandes gerichtet geweſen ſein, was hiergleichfalls nicht zutri nicht die Bedrohung, ſondern
nur den Anſchein der Bedrohung und dieß zum wecke eines
Scherzes hervorrufen. Seine Handlungsweiſe kann aher nicht als
Bedrohung, ondern al Simulation elten und der Staats
anwalt handelte esha Correct, von dieſer AnklageAbſtand nahm. agegen mu efragt werden, ob nicht der
Anſchein der Bedrohung eine rechtswidrige Schadenzufügung In ſichThatſächlich gerieth in ſolchen Schrecken, daß In Ohn⸗macht fiel Da eine Schadenwirkung nicht beabſichtigt war
und ſich nur als eine körperlich nachtheilige olge der Handlungergab, önnte der Fall, ſoweit ‘eS den Strafrichter anbelangt, IIUnter dem te „Vergehen der Uebertretung gegen die Sicherheitdes Lebens“ im inne des 335 des öſterr. Strafgeſetze betrachtetwerden, welcher Paragraph jene Handlungen oder Unterlaſſungen ver
olgt, von denen der Handelnde nach ihren natürlichen für Jedermann
EI erkennbaren Folgen einzuſehen vermag, daß ſie eine Gefahrfür das Leben, die Geſundheit oder körperliche Sicherheit von Men
chen herbeizuführen geeignet ind Eine age, die dann den
Charakter der Privatklage ätte, ſcheint nicht eingebracht worden
ſein, oder iſt ſie, alls ſie implicirt geweſen wäre, mit in den Frei⸗ru einbezogen worden Der Moraliſt kann dem rtheile aufStrafloſigkeit zuſtimmen.

2 Da den Fall vor das Gericht brachte, o hat EL dem⸗
elben nicht blos die Beſtrafung des Rentiers K., ſondern auch das
Urtheil ber die Erſatzanſprüche anheimgegeben. Lautete nun die Ent
ſcheidung II jeder Beziehung, ſowohl in Bezug auf die ſtrafrechtliche,als auch in Bezug auf die civilrechtliche etteé reiſprechend, ſo iſt

3u verpflichtet. Aber auch bei Behand⸗
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lung des 0  E würde dem gegenüber Nichts verpflichtet
werden önnen. Denn von den Bedingungen, Uunter denen aus
ſchadenbringenden andlung eine Erſatzpfli entſpringt, hier
weifellos die eine, daß der Schaden ein wirklicher ſei Die irk.

lichkeit eines aden kann nicht mehr behauptet werden, nachdem
ſich von der Ohnmacht erholt hat und auch von dem 0 vom
Stuhle keine weitere Beeinträchtigung ſeiner Geſundheit und keine

Soweit aber inEinbuße Berufsarbeiten erlitten hat
dieſem unbedachten Scherze eine Perſonalinjurie lag, hat ereits
unmittelbar nach der andlung durch begütigende Orte Abbitte
geleiſtet und iſt nunmehr verpflichtet 0  E dagegen
der Vorfall weitere Krankheitsfolgen für nach ſich gezogen, ſo
wäre nicht von Erſatzpfli frei, da EU, obgleich E nicht teſe
oder jene beſtimmte olge vorausſah, doch Im Allgemeinen auch einen
höſen Ausgang eines gewagten Scherzes ahnen mu nd den
noch riskirte

Prag. Univ.⸗Prof. Dr Frind, Regierungsrath.
(Mentalreſtriction beim Eide.) tu räg Eier

zum arkte, von denen ein Theil friſch,‚ ein anderer ei alt iſt;
efragt, ob eine Eier friſch ſeien, erührt EL diejenigen, 2  E wirk⸗
lich friſch ind mit der an und bejaht die rage unter einem
Eide Derſelbe voraus, daß ſein ater bald ſterben werde,
und eswegen nimmt Qaus der mn Abweſenheit ſeiner
miterbenden Brüder eine eldſumme hinweg, auf 12
außerordentlicher Arbeit im Hauſe des Vaters ern Recht hat und
die ihm vielleicht von den Brüdern verweigert würde Als nach dem
Tode des Vaters die Brüder ihn fragten, behauptet EL Uunter einem
Eide, habe nicht hintergangen. Wie hat Titus geſündigt?

Es handelt ſich hier Erlaubtheit oder Unerlaubtheit der
Die eigentliche Mentalreſtriction, beiMentalreſtriction beim Eide

welcher man den vom Sprechenden beabſichtigten Sinn ſeiner Orte
Aus keinem äußeren Umſtande erkennen kann, iſt auch In der 2
wöhnlichen ede unerlaubt, eil ſie ſich von einer Lüge In ni
unterſcheidet und darum iſt ſie beim ide Meineid und ebendeshalb

ereé unde Die uneigentliche Mentalreſtriction, bei welcher
der Zuhörer den von der gewöhnlichen Bedeutung der Orte ah
weichenden Sinn, wie ihn der Sprechende beabſichtigt, aus einem
äußeren Umſtande erkennen kann, auch wenn EL ihn aus Mangel

Achtſamkeit nich erkennt, iſt an ſich zwar nicht rlaubt, denn
deren fortgeſetzte Anwendung würde auben nd Vertrauen in der
menſchlichen Geſellſchaft erſchüttern, eil nicht jedem möglich iſt
ſich vor allen Winkelzügen der Aequivocation oder Amphibologie
ützen; dagegen iſt ſie keine Lüge, ondern nur eine ungehörige
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